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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §303 Abs4;

Rechtssatz

§ 303 Abs 4 BAO stellt in der Normierung des relevanten Zeitpunktes der Kenntnis der Abgabenbehörde von den

maßgebenden Umständen nicht auf den Zeitpunkt des Entstehens der Abgabenschuld, sondern auf jenen der

Erlassung des in Rechtskraft erwachsenen Bescheides ab.
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